Nennung von Frauen und Mädchen mit Behinderung in Pekinger Erklärung
und
Pekinger Aktionsplattform

Zusammengestellt von Brigitte Faber, Weibernetz e.V.
(Für blinde Frauen sind die Textstellen mit * markiert)

Pekinger Erklärung

Wir sind entschlossen

32. verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, daß alle Frauen und Mädchen, die sich aufgrund von Faktoren wie Rasse, Alter, Sprache, ethnische Herkunft, Kultur, Religion oder *Behinderung oder aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur autochthonen Bevölkerung in mehrfacher Hinsicht Hindernissen gegenübersehen, was ihre Machtgleichstellung und Förderung betrifft, alle Menschenrechte und Grundfreiheiten gleichberechtigt wahrnehmen können; 

STRATEGISCHE ZIELE UND MASSNAHMEN

46. In der Aktionsplattform wird anerkannt, daß Frauen aufgrund von Faktoren wie Rasse, Alter, Sprache, ethnische Herkunft, Kultur, Religion oder *Behinderung, aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur autochthonen Bevölkerung oder wegen ihres sonstigen Standes mit Hindernissen in bezug auf ihre volle Gleichberechtigung und Förderung konfrontiert sind. Viele Frauen sehen sich spezifischen Hindernissen gegenüber, die mit ihrem Familienstand zusammenhängen, insbesondere als Alleinerziehende, beziehungsweise mit ihrem sozioökonomischen Status, namentlich mit ihren Lebensbedingungen in ländlichen, entlegenen oder verarmten Gebieten. Zusätzliche Barrieren bestehen auch für weibliche Flüchtlinge und andere Vertriebene, so auch im eigenen Land vertriebene Frauen sowie Immigrantinnen und Migrantinnen, insbesondere Wanderarbeiterinnen. Viele Frauen sind auch von Umweltkatastrophen, schweren und ansteckenden Krankheiten und verschiedenen Formen der Gewalt gegen Frauen besonders schwer betroffen.

Pekinger Aktionsplattform 

A. Frauen und Armut
Strategisches Ziel A.1. 

Überprüfung, Verabschiedung und Durchführung makroökonomischer Politiken und Entwicklungsstrategien, welche die Bedürfnisse und Eigenanstrengungen von in Armut lebenden Frauen berücksichtigen 

Zu ergreifende Maßnahmen 

60. Seitens nationaler und internationaler nichtstaatlicher Organisationen und Frauengruppen: 

a) Mobilisierung aller am Entwicklungsprozeß Beteiligten, einschließlich der wissenschaftlichen Institutionen, der nichtstaatlichen Organisationen sowie der Basis- und Frauengruppen, zur Steigerung der Wirksamkeit von Armutsbekämpfungsprogrammen, deren Zielgruppe die ärmsten und am stärksten benachteiligten Frauen sind, wie beispielsweise Frauen in ländlichen Gebieten und autochthone Frauen, weibliche Haushaltsvorstände, junge und ältere Frauen, Flüchtlingsfrauen und Migrantinnen sowie *behinderte Frauen, wobei einzuräumen ist, daß die soziale Entwicklung in erster Linie Aufgabe der Regierungen ist; 

B. Bildung und Ausbildung von Frauen
Strategisches Ziel B.1. 

Gewährleistung des gleichberechtigten Bildungszugangs 

Zu ergreifende Maßnahmen 

80. Seitens der Regierungen: 
a) Förderung des Ziels des gleichberechtigten Bildungszugangs durch Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der Sprache, der Religion, der nationalen Herkunft, des Alters oder der *Behinderung und jeder anderen Form von Diskriminierung auf allen Ebenen des Bildungswesens und gegebenenfalls Prüfung der Schaffung von Beschwerdeverfahren; 

Strategisches Ziel B.2. 

Beseitigung des Analphabetentums unter den Frauen 

Zu ergreifende Maßnahmen 

81. Seitens der Regierungen, nationaler, regionaler und internationaler Gremien, bilateraler und multilateraler Geber und nichtstaatlicher Organisationen: 

a) Verminderung der Analphabetenquote unter den Frauen auf mindestens die Hälfte des Standes von 1990, unter besonderer Berücksichtigung von Frauen in ländlichen Gebieten, Migrantinnen, weiblichen Flüchtlingen und Binnenvertriebenen und *behinderten Frauen; 

Strategisches Ziel B.3. 

Verbesserung des Zugangs der Frau zu Berufsausbildung, Wissenschaft und Technologie und Weiterbildung 

Zu ergreifende Maßnahmen 

82. Seitens der Regierungen, in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gewerkschaften, internationalen und nichtstaatlichen Organisationen, einschließlich Frauen- und Jugendorganisationen, und Bildungseinrichtungen: 

k) Gewährleistung des Zugangs erwachsener Frauen, die über geringe oder überhaupt keine Bildung verfügen, *behinderter Frauen und legaler Migrantinnen, geflüchteter und vertriebener Frauen zu einer guten Bildung und Ausbildung auf allen in Betracht kommenden Ebenen, mit dem Ziel, ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. 

C. Frauen und Gesundheit
Strategisches Ziel C.1. 

Verbesserung des lebenslangen Zugangs der Frau zu einer angemessenen, erschwinglichen und qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung, Gesundheitsinformationen und entsprechenden Dienstleistungen 

Zu ergreifende Maßnahmen 

106. Seitens der Regierungen, in Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen und Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen und mit Unterstützung internationaler Organisationen: 

c) Ausarbeitung und Realisierung geschlechtsbezogener Gesundheitsprogramme, so auch dezentraler Gesundheitsdienste, in Zusammenarbeit mit Frauenorganisationen und lokalen Organisationen der Gemeinwesen, die auf die Bedürfnisse von Frauen während ihres gesamten Lebens eingehen und ihren vielfältigen Rollen und Aufgaben, den Anforderungen an ihre Zeit, den besonderen Bedürfnissen von Frauen in ländlichen Gebieten und *behinderten Frauen und der Vielfalt der Bedürfnisse der Frauen aufgrund unter anderem altersbedingter sowie sozioökonomischer und kultureller Unterschiede Rechnung tragen; Einbeziehung von Frauen, insbesondere ortsansässigen Frauen und autochthonen Frauen, in die Festlegung der Prioritäten der Gesundheitsversorgung und in die Planung entsprechender Programme; Beseitigung aller Hindernisse für Gesundheitsdienste für Frauen und Bereitstellung eines breiten Spektrums von Gesundheitsdiensten; 

o) Gewährleistung von Unterstützungsdiensten für *behinderte Mädchen und Frauen aller Altersstufen; 

Strategisches Ziel C.4. 

Förderung der Forschung und Verbreitung von Informationen über die Gesundheit der Frau 

Zu ergreifende Maßnahmen 

109. Seitens der Regierungen, des Systems der Vereinten Nationen, der Beschäftigten im Gesundheitssektor, der Forschungsinstitutionen, der nichtstaatlichen Organisationen, der Geber, der pharmazeutischen Industrie und gegebenenfalls der Massenmedien: 

d) Erhöhung der finanziellen und sonstigen Unterstützung aus allen Quellen für Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Vorbeugung und, soweit angezeigt, der Biomedizin, der Verhaltensforschung, der Epidemiologie und der Gesundheitsversorgung betreffend frauenspezifische Gesundheitsfragen sowie für Forschungsarbeiten über die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Ursachen von spezifischen gesundheitlichen Problemen der Frau und deren Folgen, so auch die Auswirkungen geschlechts- und altersbedingter Ungleichheiten, insbesondere im Hinblick auf chronische und nichtübertragbare Krankheiten, vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen und -Leiden, Krebs, Infektionen und Verletzungen der Fortpflanzungsorgane, HIV/Aids und andere sexuell übertragbare Krankheiten, Gewalt in der Familie, Berufskrankheiten, *Behinderungen, umweltbedingte Gesundheitsprobleme, Tropenkrankheiten und die gesundheitlichen Aspekte des Alterns; 

D. Gewalt gegen Frauen
116. Besonders anfällig für Gewalt sind darüber hinaus einige Gruppen von Frauen, beispielsweise Frauen, die Minderheiten angehören, autochthone Frauen, Flüchtlingsfrauen, Migrantinnen, so auch Wanderarbeitnehmerinnen, arme, auf dem Land oder in entlegenen Gebieten lebende Frauen, mittellose Frauen, in Anstalten lebende oder der Freiheitsentziehung unterworfene Frauen, Mädchen, *behinderte Frauen, ältere Frauen, vertriebene Frauen, repatriierte Frauen, in Armut lebende Frauen sowie von Situationen des bewaffneten Konflikts, fremder Besetzung, Angriffskriegen, Bürgerkriegen, Terrorismus, namentlich auch der Geiselnahme, betroffene Frauen. 

Strategisches Ziel D.1. 

Ergreifung integrierter Maßnahmen zur Verhütung und Beseitigung von Gewalt gegen Frauen 

Zu ergreifende Maßnahmen 

124. Seitens der Regierungen: 

m) Gewährleistung dessen, daß *behinderte Frauen Zugang zu Informationen und Dienstleistungen haben, was Gewalt gegen Frauen angeht; 

126. Seitens der Regierungen, Arbeitgeber, Gewerkschaften, Gemeinwesen- und Jugendorganisationen sowie gegebenenfalls der nichtstaatlichen Organisationen: 

d) Ergreifung gezielter Maßnahmen zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, insbesondere Frauen in Situationen, in denen sie besonders gefährdet sind, wie etwa junge Frauen, weibliche Flüchtlinge, vertriebene oder binnenvertriebene Frauen, *behinderte Frauen und Wanderarbeitnehmerinnen, so auch durch die Durchsetzung bestehender Rechtsvorschriften und gegebenenfalls die Erarbeitung neuer Rechtsvorschriften für Wanderarbeitnehmerinnen in den Herkunfts- und den Gastländern. 

E. Frauen und bewaffnete Konflikte
131. Ein Umfeld, das den Weltfrieden wahrt und die Menschenrechte, die Demokratie und die friedliche Beilegung von Streitigkeiten im Einklang mit den in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätzen der Nichtandrohung beziehungsweise Nichtanwendung von Gewalt gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit und der Achtung der Souveränität fördert und schützt, ist ein wichtiger Faktor für die Förderung der Frau. Zwischen Frieden, der Gleichstellung von Frauen und Männern und der Entwicklung besteht ein unauflöslicher Zusammenhang. In vielen Teilen der Welt kommt es nach wie vor zu bewaffneten Konflikten und anderen Formen des Konflikts, zu Terrorismus und zu Geiselnahme. Aggression, fremde Besetzung, ethnische Konflikte und andere Konfliktarten sind auch weiterhin eine Realität, von der Frauen und Männer in fast allen Regionen der Welt betroffen sind. Nach wie vor kommen in verschiedenen Teilen der Welt grobe und systematische Verstöße und Situationen vor, die die uneingeschränkte Wahrnehmung der Menschenrechte auf schwerwiegende Weise behindern. Zu diesen Menschenrechtsverletzungen und Hindernissen zählen neben Folter und grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung oder Strafe auch summarische und willkürliche Hinrichtungen, das Verschwinden von Personen, willkürliche Inhaftierungen, alle Formen des Rassismus und der Rassendiskriminierung, fremde Besetzung und Fremdherrschaft, Fremdenhaß, Armut, Hunger und andere Formen der Vorenthaltung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte, religiöse Intoleranz, Terrorismus, Diskriminierung der Frau und mangelnde Rechtsstaatlichkeit. Das humanitäre Völkerrecht, das Angriffe auf die Zivilbevölkerung verbietet, wird als solches mitunter systematisch ignoriert, und im Zusammenhang mit Situationen des bewaffneten Konflikts kommt es häufig zu Verstößen gegen die Menschenrechte, von denen die Zivilbevölkerung, insbesondere Frauen, Kinder, ältere Menschen und die *Behinderten betroffen sind. Verletzungen der Menschenrechte der Frauen in Situationen des bewaffneten Konflikts sind Verstöße gegen die Grundprinzipien der international anerkannten Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts. Massive Verletzungen der Menschenrechte, insbesondere in Form des Völkermords, ethnischer Säuberung als Kriegsstrategie und deren Folgen sowie Vergewaltigung, namentlich die systematische Vergewaltigung von Frauen in Kriegssituationen, die einen Massenexodus von Flüchtlingen und Vertriebenen verursachen, sind verabscheuungswürdige Praktiken, die mit aller Schärfe verurteilt werden und denen unverzüglich Einhalt geboten werden muß; die für solche Verbrechen Verantwortlichen sind zu bestrafen. Einige dieser Situationen des bewaffneten Konflikts haben ihren Ursprung in der Eroberung oder Kolonialisierung eines Landes durch einen anderen Staat und der Perpetuierung dieser Kolonialisierung mittels staatlicher und militärischer Repressionsmaßnahmen. 

F. Die Frau in der Wirtschaft
Strategisches Ziel F.4. 

Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Handelsnetzwerke von Frauen 

Zu ergreifende Maßnahmen 

175. Seitens der Regierungen: 

d) Unterstützung von Programmen, die die Eigenständigkeit von besonderen Gruppen von Frauen stärken, beispielsweise jungen Frauen, *behinderten Frauen, älteren Frauen und rassischen und ethnischen Minderheiten angehörenden Frauen; 

Strategisches Ziel F.5. 

Beseitigung der Segregation im Beruf und aller Formen der Diskriminierung am Arbeitsplatz 

Zu ergreifende Maßnahmen 

178. Seitens der Regierungen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Gewerkschaften und Frauenorganisationen: 

f) Durchführung und Überwachung von Förderprogrammen zur Beschaffung von Arbeitsplätzen und zur Gleichstellung von Frauen und Männern und Fördermaßnahmen im öffentlichen und privaten Sektor zur Beseitigung der systemimmanenten Diskriminierung der Frau im Erwerbsleben, insbesondere von *behinderten Frauen und Frauen, die anderen benachteiligten Gruppen angehören, in bezug auf eine Anstellung, Weiterbeschäftigung und Beförderung sowie die berufliche Ausbildung von Frauen in allen Sektoren; 

j) Gewährleistung des Zugangs zu eigens entwickelten Programmen, die es *behinderten Frauen ermöglichen, einen Arbeitsplatz zu finden und diesen auf Dauer zu behalten, und Gewährleistung des Zugangs zu Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten auf allen geeigneten Ebenen, im Einklang mit den Rahmenbestimmungen für die Herstellung von Chancengleichheit für *Behinderte; soweit möglich Anpassung der Arbeitsbedingungen an die Bedürfnisse *behinderter Frauen, die vor einem unbegründeten Arbeitsplatzverlust wegen ihrer Behinderung rechtlich geschützt werden sollten; 

G. Frauen in Macht- und Entscheidungspositionen
Strategisches Ziel G.2. 

Verbesserung der Fähigkeit der Frauen, an Leitungs- und Führungsaufgaben teilzuhaben 

Zu ergreifende Maßnahmen 

195. Seitens der Regierungen, einzelstaatlicher Stellen, des Privatsektors, der politischen Parteien, Gewerkschaften, Arbeitgeberorganisationen, subregionalen und regionalen Organe, nichtstaatlichen und internationalen Organisationen sowie Bildungseinrichtungen: 

a) Bereitstellung von Ausbildungskursen zur Vermittlung von Führungsqualitäten und zur Förderung des Selbstbewußtseins, um Frauen und Mädchen, insbesondere soweit sie besondere Bedürfnisse haben, *behinderten Frauen und Frauen, die rassischen und ethnischen Minderheiten angehören, dabei behilflich zu sein, ihr Selbstwertgefühl zu stärken, und sie ermutigen, Leitungspositionen anzunehmen; 

H. Institutionelle Mechanismen zur Förderung der Frau
Strategisches Ziel H.3. 

Erstellung und Veröffentlichung von nach dem Geschlecht aufgeschlüsselten Daten und Informationen für Planungs- und Bewertungszwecke 

Zu ergreifende Maßnahmen 

206. Seitens nationaler, regionaler und internationaler Statistikdienste und der zuständigen Regierungsbehörden und Organisationen der Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit Forschungs- und Dokumentationsorganisationen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich: 

k) Verbesserung der Konzepte und Methoden zur Erfassung von Daten über das Ausmaß der Teilhabe von *behinderten Frauen und Männern, einschließlich ihres Zugangs zu Ressourcen. 

I. Menschenrechte der Frauen
225. Viele Frauen werden an der Ausübung ihrer Menschenrechte noch durch andere Barrieren gehindert, und zwar aufgrund von Faktoren wie Rasse, Sprache, Volksgruppenzugehörigkeit, Kultur, Religion, *Behinderung, ihrer sozioökonomischen Gesellschaftsschicht oder weil sie Angehörige einer autochthonen Bevölkerungsgruppe, Migrantinnen, einschließlich Wanderarbeitnehmerinnen, vertriebene oder geflüchtete Frauen sind. In manchen Fällen werden Frauen auch aufgrund mangelnder Kenntnis und Anerkennung ihrer Menschenrechte sowie infolge der Schwierigkeiten, auf die sie im Hinblick auf den Zugang zu Informationen und Beschwerdeverfahren bei Verletzungen ihrer Rechte stoßen, benachteiligt und ausgegrenzt. 

Strategisches Ziel I.2. 

Gewährleistung der Gleichstellung und Nichtdiskriminierung durch das Gesetz und in der Praxis 

Zu ergreifende Maßnahmen 

232. Seitens der Regierungen: 

p) Stärkung und Unterstützung der Umsetzung der in den Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für *Behinderte enthaltenen Empfehlungen, wobei besonders darauf zu achten ist, daß die Nichtdiskriminierung und die gleichberechtigte Ausübung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten von *behinderten Frauen und Mädchen, einschließlich ihres Zugangs zu Informationen und Diensten im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen, sowie ihre aktive Mitwirkung und ihr wirtschaftlicher Beitrag zu allen gesellschaftlichen Bereichen sichergestellt sind; 

Strategisches Ziel I.3. 

Vermittlung rechtlichen Grundwissens 
Zu ergreifende Maßnahmen 

233. Seitens der Regierungen, nichtstaatlichen Organisationen, der Vereinten Nationen und gegebenenfalls anderer internationaler Organisationen: 

a) Übersetzung, nach Möglichkeit, in lokale Sprachen und die Sprachen der autochthonen Bevölkerungsgruppen und Übertragung in alternative Formate, die für *Behinderte und Personen mit geringeren Lese- und Schreibkenntnissen geeignet sind, sowie Veröffentlichung und Verbreitung von Rechtsvorschriften und Informationen über die Gleichstellung und die Menschenrechte aller Frauen, einschließlich der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte, des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, der Konvention über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, der Konvention über die Rechte des Kindes, der Konvention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, der Erklärung über das Recht auf Entwicklung und der Erklärung über die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen sowie der Ergebnisse der jeweiligen Konferenzen und Gipfel der Vereinten Nationen und der Nationalberichte an den Ausschuß für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau; 

b) Veröffentlichung und Verbreitung besagter Informationen in leicht verständlicher Form und in alternativen Formaten, die für *Behinderte und Personen mit geringen Lese- und Schreibkenntnissen geeignet sind; 

L. Mädchen
259. In Artikel 2 Absatz 1 der Konvention über die Rechte des Kindes11 heißt es: "Die Vertragsstaaten achten die in dieser Konvention festgelegten Rechte und gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind, ohne jede Diskriminierung, unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Überzeugung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, dem Vermögen, einer *Behinderung, der Geburt oder dem sonstigen Stand des Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds". In vielen Ländern zeigen die verfügbaren Daten jedoch, daß Mädchen vom frühesten Lebensstadium an, während ihrer Kindheit und bis ins Erwachsenenalter hinein diskriminiert werden. In einigen Gebieten der Welt übersteigt die Zahl der Männer die der Frauen um 5 Prozent. Die Gründe für diese Diskrepanz liegen unter anderem in schädlichen Einstellungen und Praktiken, wie der Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane, der Bevorzugung männlicher Nachkommen, was zur Tötung weiblicher Neugeborener und vorgeburtlicher Geschlechtsselektion führt, früher Heirat, einschließlich Kinderehen, Gewalt gegen Frauen, sexueller Ausbeutung, sexuellem Mißbrauch, Diskriminierung von Mädchen beim Zugang zu Nahrung und anderen ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden beeinträchtigenden Praktiken. Daher überleben weniger Mädchen als Jungen bis zum Erwachsenenalter. 

270. *Behinderte Mädchen sind mit zusätzlichen Hindernissen konfrontiert; ihre Nichtdiskriminierung und ihre gleichberechtigte Wahrnehmung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten im Einklang mit den Rahmenbestimmungen der Vereinten Nationen für die Herstellung der Chancengleichheit für *Behinderte30 müssen sichergestellt sein. 

Strategisches Ziel L.3. 

Förderung und Schutz der Rechte von Mädchen und verstärkte Sensibilisierung für ihre Bedürfnisse und Möglichkeiten 

Zu ergreifende Maßnahmen 

278. Seitens der Regierungen, internationalen Organisationen und nichtstaatlichen Organisationen: 

d) Erleichterung der gleichberechtigten Verfügbarmachung von geeigneten Diensten und technischen Hilfen für *behinderte Mädchen und gegebenenfalls Bereitstellung von damit zusammenhängenden Unterstützungsdiensten an ihre Familien. 

Strategisches Ziel L.4. 

Beseitigung der Diskriminierung von Mädchen im Bildungswesen und in der Berufsausbildung 

Zu ergreifende Maßnahmen 

279. Seitens der Regierungen: 

c) Sicherstellung des Zugangs von *behinderten Mädchen zu angemessenen Bildungs- und Fachbildungsprogrammen mit dem Ziel ihrer vollen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben; 

